
Gerd WinterI 
Vom Nutzen der Effizienz 
im öffentlichen Recht 

Mit dem EfJizienzpostulal wird ei71 Ralionalitiitsgewi7l71 für staatliche Entschei­
dungen reklamiert, weil diese umfassender orientiert und informiert würden. Bei 
näherem Besehen erweist sich das der EJfizienzregel benachbane VerhältnisrrUi­
ßigkeilsgebot jedoch als differenzierter. Auch bringl der Informationszuwachs 
spezifische Probleme der Ungewißheit und Komplexitäl mit sich. In dem Beitrag 
wird eine Varunte der Effizienzregel vorgeschlagen, die weniger ampruchsvol~ 
aber praktikabel ist. 

Die Red. 

I. Zwei Beispiele 

Kürzlich trat eine EG-Richclinie in Kraft, die die zulässigen Immissionswene für 
Schwefeldioxid verschärfL Zur Begründung wurden Kosten und Nutzen der neuen 
Grenzwerte gegenübergestdlt. Es ergaben sich für 151 untersuchte Städte zu erwar­
tende zusätzjiche Kosten von jährlich bis zu 48 Mio ECU gegenüber einem Nutzen 
von jährlich bis zu 3784 Mio ECU.' Als Kosten wurde der Aufwand an Material, 
Arbeit und Energie zu Marktpreisen angesetzt, als Nutzen die Abnahme der Todes­
fälle, der Erkrankungen, der Bauschäde~ der Schäden an Ökosystemen und an 

Kulturgütern. Den Hauptposten bei dem Nutzen machten dabei die vermiedenen 
Todesfälle aus, die auf bis zu 826 pro Jahr geschätzt wurden. Nach der sog. VOSL­
Methode (»valuation of a sLalistical life«), die Daten aus Lohnunterschieden in 
risikoärmeren und risikoreicheren Berufen, aus Befragungen zur Zahlungsbereit­
schaft für Risikominderungen und aus tatsächlichen Ausgaben von Konsumenten 
zur Sicherheitserhöhung (z. B. Erwerb von Airbags) kombiniert, wurde pro Todesfall 
ein Verlust von bis zu 4,2 Mio ECU angesetzt. l Dies ergebe bis zu ca. 3 468 Mio ECU 
Gesamtverlust an menschlichem Leben pro Jahr.· Die Kommission folgen hieraus: 

-Insoweit der NUlZen bezifferbar ist und die Vorbehalte berücksichtigt werden, die für eine 
Schätzung gelten, wird davon ausgegangen, daß der monetärc Nut2.cn ( ... ) die Kosten ( ... ) für 
die unlersuchten Scii.dte bei weitem überschreitet.« 

Für einen Im missionswert für Benzol kamen die Experten dagegen zu einer negati ven 
Bilanz. Sie wurde aus einer Untersuchung von drei Städten (Athen, London und 
Köln) auf die Gemeinschaft insgesamt extrapoliert und ergab, daß bci einem Grenz­
wen von S mg/cbm mit jährlichen Kosten von bis zu 9200 Mio ECU und mit einem 
jährlichen Nutzen an vermiedenen Todesfällen von bis zu 150 Mio ECU ZU rechnen 
ist, wobei diesmal das Menschenleben etwas großzügiger mi t 3,3 5 Mio ECU (3,1 Mio 

, Der Anikel gehl auf Arbeiten im Rahmen der Forscnungsgruppe ~{Utionale Umwehpolirik - r:llionales 
U mwel~ht~ '998/99 .rn ZiF Bielefcld zurück. Eine .usführlicherc Version wird in einem So.rnmelb,nd 
nEffizienz im Umwehrccht. erscheinen, den E. G~wd her~usgibl. 

1 Vorschlag fur eine Richdinie des Rares über Grenzwerte für Schwrfddioxid, Slick..toffoxide, PlOikel und 
Blei in der luft, Korn(97)jOO, S. ,8 Ir. 

J Ebd., S. '9· 
4 Ebd., S. '9· 
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für die smistische Lebensdauer plus 2\0000 EeU für die medizinische Versorgung 
während der zum Tode führenden Krebskrankheit} angesetzt wurde.\ Die Europä­
ische Kommission, die ihren Grenzwerr trotz dieses Ergebnisses nicht lockern wollte, 
relativiene das Verhältnis mit Hilfe einer »Fehlerempfindlichkeitsanalyse«, indem sie 
auf .. eine allgemeine Steigerung der Lebensqualität" als weiteren Nutzen und auf 
Kostenminderungen zufolge ohnehin sinkender Verkenrsemissioncn hinwies, ohne 
die entSprechenden Effekte allerdings zu quantifizieren. Auch ließ sie sich auf eine 
Streckung der Übergangs/rist bis zur tatsächlichen Erreichung des neuen Grenz­
wertes und somit auf eine Kostensueckung ein.~ 
Was geht hier vor? Ein Skandal, weil Menschen in Geldwert gewogen werden? Ein 
Kunstfehler, weil das Ergebnis schöngerechnet wurde, wo es nicht paßte? Oder gar 
eine Spiegelfechterei, weil ein Kalkül präscntierr wird, das die Pragmatik der Ent­
scheidung nur kaschiert? Jedenfalls wurde eine Konen-Nutzen-Bilanz gezogen und 
damit auf Effizienz geachtet. 
Die Exempel geben Anlaß, genauer zu fragen, welche An Rationalität Effizienz­
analysen hervorbringen. Ziel meines Beitrags ist., das Effizienzdenken von einem 
allzu prätentiösen Anspruch auf ein praktikables und nützliches Maß zu bringen, 
andererseits aber auch zu zeigen, daß ihm ein aufklärerisches Potential innewohnt, 
das bisher vielleicht noch zu wenig genutzt worden ist. 

2. Was bedeutet "Effizienz«? 

Über die Rolle der Effizienz im Rech[ zu urrcilen, ist naturgemäß sehr davon 
beeinflußl, wie Effizienz definiert wird. 

a) Effizienzregel und Abwägungsgebol 

Nach gängiger Definition der EffizienzregeF ist eine Problemlösung (EntScheidung) 
effz.ziem, wenn ihr Erfolg (Nutzen, Ziel) mehr wen ist als die eingesetzten Mittel 
(Kosten, Ressourcen), ffi. 3. W., wenn sie einen NettowoWfahrtsgewinn erzeugt. Ist 
unter mehreren Lösungen ZU wähJen, so ist diejenige die effizienteste, bei der der 
Neuowohlfahnsgewinn am höchsten ist.8 Effizienzurteile solcher Art baben ihren 
Anwendungsbereich in Situacionen, in denen Ziele erreicht werden sollen und die 
Minel dafür knapp sind. 
Nach einer zweiten, überaus weit gefassren Definition besteht Effizienz ganz all­
gemein aus der Abwägung der jeweils entScheidungsrclevamen Belange. Die Effi­
zienzrege! ist dann identisch mit dem Abwägungsgebot.9 Eine ProbJemlösung ist 
danach effizient, wenn alle betroffenen Belange abgewogen worden sind. 
Diese sehr weite Fassung der Effizienzregel werde ich im Folgenden nicht weiter 
behandeln, weil in ihr die dem efficere spezifische Bedeutung des Bewirkeru und 
Zustandebringens verloren geht, und damit das, was die Effiziel12forderung eigent­
lich imeressaOi und brisant macht. Schon sprachlich wäre unversciindlich, warum 

! Vorschbg rur cine Richolinie des R",c, ilbcr G,cnzwOrtc für Benzol und Kohknmonoxid in der Luf" 
Kom('998)j9'. S. '5· 

6 Ebd .. S. ,6 f. 
7 S. zum lolgenden E. G~wel. in: d...". (Hrsg.). EfJz:zienz im UmwrllrechL, ".E. 
8 Gd ... d bezelchnc, .uch diese .1, cff,zienL Di~ Benutzung der S,eigerungsforrncn dfizienler und .m 

effizitme'leß Nr SItualionen mic Optionenwabl schein, ,nir dagegen klHer >:u ,~in. 
9 Gawel (Fn. 7): .Die Suche n,eh einer effi zienten Lösung ist gleichbedeulfnd mil einer AbMgung aller für 

.lIgemein relevani und bcrücksichligcnswcrt befundenen Auswirkungen einer inst;cur;ondlen Regelung-. 
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J02 etwas, was recht anschaulich Abwägen genannt wird, nun auf einmal Effizienz heißen 
soll. Auch sachlich ist der Begriff nicht förderlich, weil er so allgemein ist, daß jede 
sich etwas anderes darumer vorstcllen kann, woraus dann u-efflichc Su-eiligJ<eitcn 
über jeweils unterschiedliche Gegenstände entstehen . Dies bedeutet aber nichr, daß 
hier bestritten würde, daß der Effizienzbegriff sehr wesentlich durch eine Abwägung 
geprägt ist. Auch soll der GesichlspunkL nicht verloren gehen, daß das Effilienz­
denken keine Abwägungsschranken kenn!, also alles mit allem zu relativieren bereit 
ist. Dieser Gesichtspunkt, der manchmal im Zusammenhang mit dem sehr weiten 
Begriff vorgetragen wird, gilt auch für den hier verfolgten E{fizienzbegriff und kann 
deshalb im Zusammenhang mit dessen Kritik behandelt werden. 

b) Prinzip oder Regel? 

Manchmal wird vom Effizienzprinzip gesprochen. Auch .Prinzip« müßte deshalb 
definiert werden. Da in dieser Definition aber viel sachliche Problematik der Effi­
zienz gelöst werden müßre (wie z. B., ob Effizienz gut, relativierbar. vorgeschrieben 
etc. ist) und Sachprobteme nicht an Hand von Definitionen behandelt werden sollten, 
empfiehlt es sich, auf den Ausdruck Prinzip ganz zu verzichten. Stattdessen schlage 
ich vor, von der EHizienzregel zu sprechen.'o rn der Tat wird mit dem Effizienzbegriff 
ja e.ine Reihe von Anweisungen über ein bestimmtes gcdankliches Kalkül formu­
lien. 
Trotz ihres normauven Inhalts können über die Regel als solche auch deskriptive 
Aussagen gemacht werden, etwa in dem Sinne, daß behauptet wird. a) die Menschen 
akzeptierten diese Regel und/oder b) sie verhielten sich tatsächlich nach ihr. Meist 
wird die Regel aber praeskriptiv eingeführt, in dem Sinne, daß die jeweilige Autorin 
sie zur Beachtung empfiehlt oder gar als rechtlich geboten ausgibt. 

c) Bewertungsmethoden 

Entscheidend für die Effizienzregel sind die Maßstäbe und Methoden der Bewertung 
des Zieles und der Mittel. Die meisten Mißverständnisse in der Effizienzdebaue 
hängen vermutlicb mit Unklarheiten hierüber zusammen. Ich möchte vorschlagen, 
zwischen nichtökonomischen und ökonomischen Maßstäben sowie zwischen qua­
litativen und quantifizierenden Methoden zu unterscheiden. Zur Illustration ein 
Beispiel aus dem U mweltrecht. Das Ziel sei die Erhaltung der Gesundheit der 
Bevölkerung. das Mittel die Fesdegung von Immissionsgrenzwerten für Schadstoffe. 
Ein nicht-ökonomischer Bewenungsmaßstab für das Ziel ist dann das Wohlbefinden 
der Menschen, ein ökonomischer Bewenungsmaßstab dagegen die Einsparung von 

Krankheitstagen in der Arbeitswelt. Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung der 
Mittel. Ein nicht-ökonomischer Bewerrungsm aßst~b ist 7.. B. die Zunahme des Ener­
gieverbrauchs. der womöglich mit der Befolgung strengerer Immissionswerte ver­
bunden ist, ein ökonomischer dagegen die Investitionen, die die Unrernehmen zu­
sätzlich tätigen müssen, um den Grenzwen einzuhalten. Systemtheoretisch gespro­
chen wird der ökonomische Wert durch Bezug auf das Wirtschaftssystem. der nicht­
ökonomische Wen dagegen durch Bezug auf die anderen Systeme besrimmt. Im 

• ° Mi. der WOrTW,hl Regel «111 Prin~ip knüpfe ich nich •• n die Terminologie \'on R,. A/ny. TI'e<>rie der 
Grundrech,e, Frlnkfllfl. 1. Aull. '994,5-7" ff. ,n, wd die,. im inr~rdis:dphn ~ ren Kontext. in dem dic.,er 
Artikel steh., nicht eingeruhn ist. Mit -Regel - soll einfach d,. Vo ... chreil-en bestimmter Verhaltensweisen 
gemeint sein. Wenn sp':,~r auf di~ Relativ;':;. des Effizienzprinzips eingegangen wird, so wir<! d,bei 
t.ntgegen der AI ... y'schen Terminologie umerstelh , daß -Regeln .. mit A bwäguflgsklauseln gegenüber 
.nd"," Regeln ausgestattet sein können. 
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ersteren Fall soll lUer von ökonomischem Nutzen und ökonomischen Kosten ge­
sprochen werden, im letzteren Fall dagegen von gesellschaftlichen Vor- und Nach­
teilen. 
Eine guanlifizierendc: MedlOde der Bewertung kommt theoretisch sowohl für die 
ökonomische wie für die niche-ökonomische Bewertung in Betracht. Angewendet 
wird sie in der Regel aber eher im Bereich der ökonomischen Bewertung. Don 
erscheint sie meist in monetärer Form. Diese kann sich manchmal auf Marktpreise 
stützen, wird aber, wo solche fehlen (sog. intangible Güeer), über bestimmee Ersatz­
methoden wie Zahlungsbereitschaftsuntersuchungen annäherungsweise bestimmt. 

d) Anwendung auf private und staatliche Entscheidungen 

Die E(fizienzregel wird sowohl auf Entscheidungen privater Haushalte (Personen, 
Unternehmen etc.) wie auch au f Entscheidu ngen des Staates und seiner U ntergliede­
rungen bemgcn. Im ICCZleren Fall wird der Schwierigkeit, daß unterschiedliche 
Individuen unterschiedliche Präferenzen (Nutzen- und Kostenvorseellungen) haben, 
über verschiedene Wohlfahrtskriterien begegnet. Zu diesen gehären eine.rseits Krite­
rien relativer Verbesserung gegenüber einem Ausgangsstand wie die auf Parere zu­
rückgeführten" und die von Kaldor und Hicks vorgeschlagenen. andererseits Krite­
rien absoluter K05tenINutzcnbestimmung wie etwa der Summierung der individuel­
len Praeferenzen. 11 

Bei Anwendung der Effizienzregel auf die Rechtssctzung sind diese Kriterien aller­
dings unbrauchbar. Das ParelO-Kriterium bezeichnee eine Entscheidung als rational, 
wenn sie die Situaelon wenigstens einer Person verbessert, ohne die anderer Personen 
zu verschlechtern . Das Kriterium würde zum politischen Sril!srand führen, denn mit 
fast jeder Veränderung des Rechts wird die bisherige Position bestimmter Personen­
gruppen verschlechtert. Das KaldorlHicks-Kriterium nimmt dagegen solche Ver­
schlechcerungen in Kauf, wenn die Emscheidung soviel Nutzen bringt, daß der 
Nachteil entschädigt werden könnte. Es versagt sich aber der sich immer sogleich 
aufdrängenden Frage, ob wirklich und ggf. wer für den durch die Maßnahme verur­
sachten Verlust entschädigt werden soll. Da objektive Ableitungen von Gesamtnut­
zen und -kosten aus den Nutzen und Kosten der Individuen aber ebenfalls nicht zur 
Verfügung stehen (das Parcro-Opcimum und das Kaldor/Hicks-Kriterium sollten ja 
gerade dazu dienen, die Notwendigkeit interpersonaler Nutzen-und Kostenverglei­
ehe zu umgehen), bleibt nur der Weg, einigermaßen vernünftige politische Verfahren 
der Nutzen-/Koslenbesummung zu entwickeln. Es wird noch davon die Rede sein, 
ob die entsprechenden Angebore der Ökonomie dafür geeignet sind. 

e) Strukturierungs- und fnjormalionsLeistung 

Fragt man nach dem möglichen Rationalidtsgewinn, den die Anwendung der E(fi­
zienzrege! besitze im Vergleich zu den Überlegungen, die die HaushaIre bzw. der Staat 
bei ihren Entscheidungen ohnehin anstellen. so kommen zwei verschiedene Weisen in 
Betracht. Die Effizienzregel könnte die jeweiligen EIltscheidungskalküle besser 
strukturieren, und ihre Anwendung könnte die Entscheidungskalküle mit mehr 
Information beJidern. Das eine soH hier Slrukrurierungsgewilln, das andere Inlor­
mation,gcwinn genannt werden. 

11 Was PoreI" wirklich gemeinl haI, ist bei B"I<nI<r18 in G4wtl (Fn. i), n"chzule~n. 
I 1 "Zum G.nzen D. C~7HiLr. Umwdlökonomie. SrULIsan, I. Auf!. 1996, ,6 H. 

JO] 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-300 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:22:10. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-300


j) Eine These 

Nach dieser Charaktcrisierung meines Gegenstandes möchte ich andeuten, was zu 
beweisen seio wird, nämlich die These, daß die Strukturierungsleistung der Effizienz­
regel im Bereich der individuellen und politischen Klugheitsregcln groß ist, im Be­
reich der Rechtsgebote jedoch eher gering, weil diese, von einigen nicht unwichtigen 
Ausnahmen abgesehen, insgesamt differenzierter gebaut sind. Hinsichtlich der Zu­
lieferung von Infonnation soll gezeigt werden, daß der Anspruch weitgehender 
Quantifizierung uneinlösbar ist und nur Verwirrung stiftet., daß aber die Berechnung 
von monetären Wenen, soweit sie als Marktpreise auftreten, sinnvoll ist. 

3. Effz.zienz zwischen Wissenschaften und Praxis 

Effizienz als Thema in Wissenschaft und Praxis ist zweifellos im Vordringen begrif­
fen. Ihre Propagierung durch die Ökonomie gilt vielen anderen Wissenschaften, die 
sich mit Umweltproblemen beschäftigt haben, als Herausforderung. Hatten die 
Naturwissenschaftler ZUsammen mit den Juristen bisher so ziemlich allein bestimmt, 
ob eine Umweltbelastung (eme Chemikalie, ein Natureingriff) tolerabel ist, so reden 
die Ökonomen nun mit und wollen die Kosten der Regulierungsfolgen gegen den 
Umweltschutzerfolg abgewogen wissen. Soziologen und Psychologen, die genug zu 
tun hauen, die » Um-welt« in ihre inner-gesellschaftlichen Kategorien einzubauen 
(Umwelt als soziale Konstruktion, als Körperlichkeit, als Machrressource, etc.), sehen 
sich vorn homo oeconomicus an den Rand gedrängt. 
So verwundert es nicht, daß der Diskurs der Wissenschaften ein bißchen angespannt 
verläuft. Die Verteidigungs!inie der anderen Wissenschaften hat sich vor allem den 
homo oeconomicus aufs Korn genommen. Allenthalben heißt es, er sei zu eng 
konstruiert, denn der Mensch wolle noch anderes als nur Nettowohlfahrtsgewinne. 
Die neuere (nicht ~neoklassische(t.) Ökonomie ist darauf eingegangen und sieht den 
Menschen nun komplexer. Als Nutzen oder Kosten könnten auch ästhetische, emo­
tionale und ähnliche Befriedigungen oder Einbußen gezählt werden. Der homo 
oeconomicus wird dann einer, der sich im Ursprungssinn des Wones zu Hause 
(im oikos) fühlt. Allerdings werde er auch als solcher Kosten im weiresren Sinn 
mit Nutzen im weitesten Sinn in Beziehung setzen und Verschwendung von Res­
sourcen zu vermeiden suchen. 
Diese Ausweitung wiederum verbucht insbesondere die Rechtswissenschaft als neue 
Herausforderung. Denn Abwägungen zwischen verschiedenen, gerade auch konfli­
gierenden Belangen nachzuvollziehen, zu strukturieren und zu entwerfen ist ihr 
ureigenes Feld. So baut sie eine neue Veneidigungslinie, indem sie der Ökonomie 
vorhält, sie gehe leichthin über die Unterschiede der Belange und Komplexität der 
Abwägungsregeln hinweg. 
Damit sieht sich die Ökonomie in eine Falle geraten: Entweder wird ihre Effizienz­
regel, weit zu eng, als Marginalität oder, weü zu weit, als Trivialität abgetan. 
Die Kontroverse wirft allgemeinere Fragen der Interdisziplinarität auf. Seit der 
Differenzierung der Wissenschaften in einzelne Disziplinen ist es Allgemeingut, 
daß jede einzelne Wissenschaft nur emeo Teilaspekt der Realität begreübar machen 
kann. Auch wenn sie ihren disziplinären Gegenstand oder ihre disziplin~re Methode 
als extensiv gültig ansieht, ist (meist auch ihr selbst, jedcnfaUs aber den anderen 
Wissenschaften) klar, daß sie auf diese Weise die Dinge vereinfacht, aber auch ver­
einfachen darf, um das Charakteristische ihres Aspekts w erfassen. So benötigt die 
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Recbtswissenschaft die von anderen als juristische Weltanschauung belächelte Vor­
stellung, daß sich der Einzelne idealiter ganz und gar vom Recht leiten läßt. Denn 
andemfalls könnte sie diejerugen, die das Recht verletzen, nicht sanktionieren; das 
Recht ist weitgehend blind gegenüber den vielfältigen Faktoren, die die Rechts­
verletzung erklärbar machen. Wenn die ÖkonorrUe dementsprechend in Gestalt 
des engen homo oeconorrUCUS annimmr. der Mensch lasse sich von monetären Wohl­
fahrtsgewinnen leiten, und wenn sie der Eigenlogik solcher Dispositionen bis hin zu 
Effizienzrechnungen nachforscht, so ist dagegen nichts einzuwenden, weil und wenn 
mitgedacht ist, daß damit nur ein Teilaspekt der Realität erfaßt wird. ' J 

»Inter«-disziplinarität ist es nichr, wenn eine einzelne Wissenschaft sich der anderen 
bemächtigt. Das kann nur zu Verwaschungen führen. in denen einmal erreichte 
Erkenntnisse scheinbar neu entdeckt werden und Neues häufig gehaJdos bleibt. 
Ein Beispiel für solche scheinbaren Neuemdeckungen scheint mir das mit großem 
Gestus verkündete Theorem zu sein, daß monetäre Anreize intrinsische Motivation 
verdrängeo könneo,'4 bzw. daß intrinsische Motivation »wenn's ruehts kostet" (sog. 
Niedrigkostenbereich) keiner weiteren monetären Anreize bedarf. Die Psychologie 
dürfte hierzu Differenzierteres wissen, wie etwa in Gestalt des Verhältnisses von 
Lust- und Realitätsprinzip bei Freud und seinen Nachfolgern. '5 Ein Beispiel für 
gehaltloses Neues ist der erwähnte sehr weite Effizienzbegriff, der im Grunde nur 
eine Abwägung aller betroffenen Belange fordert. Jmerdisziplinarität bedeutet viel­
mehr, daß eine einzelne Wissenschaft ihre Methoden und Gegenstände aus der 
Perspekrive einer anderen Wissenschaft betrachtet oder zumindest den anderen 
WIssenschaften Anschlußstellen für deren Perspektive zeigt. Selbsrverständlich 
kann die einzelne Wissenschaftlerin sieh in die andere Disziplin bewegen, nur muß 
sie dann die entsprechenden Differenzierungen aufgreifen und soUte mchr mit dem 
aplomb der Entdeckerin auftreten, wo im Grunde nur eine Beschränktheit der 
eigenen Disziplin zu erkennen war. 
Ein Programm .. Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft« zum Beispiel ist deshalb 
eines, das die juristische Auslegungsmethode und das Recht rucht als in der Gesell­
schaft geltend, sondern als in der Gesellschaft wirJ<cnd, d . h. eben sozialwissenschaft­
lieh versteht. Dies kann mit soziologischen Kategorien wie Erwartung und Sanktion, 
mit politologischen Kategorien wie Herrschaft und Legitimac.ion oder eben auch mit 
ökonomischen Kategorien wie denen der Kosten- und Nurzenslifrung gesch.ehen. 
Erst aus einem Bewußtsein ruf die Besonderheit der Disziplinen und ihrer Kategorien 
entsteht Interdisziplinarität, die sich zu einem integrierten Bild zusammenfügt. 
Auf der Ebene der gesellschaftlichen Praxis, also z . B. in1 Bereich rechtspolitischer 
Entscheidungen, öHnet sich dagegen eine ganz andere Welt als die der Wissenschaf­
ten. Hier erscheinen die Eigenlogiken der einzelnen Wissenschaften nicht als ver­
sündnisfördemde Zuspitzung, sondern als Verkürzung. die gefährlich wird, wenn 
man sie rucht als solche erkennt. FüUen einzelne Wissenschaften den Emscheidungs­
raum aus, ist die Entscheidung teil- und scheinrational . Je mehr sie sich auf ihr 
Spezifikum beschränken, je konkreter dementsprechend ihre Aussagen sind, desto 
besser kann der Enlscheidungsträger erkennen, was er weiß und was er nicht wei ß. 
Für den Zusammenhang der Effizienzanalyse folgt hieraus, daß es zwei Grunde für 
eine Bescheidung auf die enge Version gibt: einen wissenschaftlichen, daß nämlich 

'} Sc> auch M. Morlok, Vom Reiz Wld Nul::t.en. von den Schwierigkeiten und den Gchhron der Ökonomi­
schen Theorie für das Öffentliche Recht, in: ehr. EngelIM. Morlok, Oflcn,liches Recht .15 Gegenstand 
ökonomi,ehcr Forschung, Tübingen 1998, S. '4 . 

14 B. Frey. M«kt und MOIiv.üon. Wi~ ökonomische Anreize die (Arbcits-)Monl verdrängen, MLinchen 

'997· 
'! lApL"uh,,/Por.tll./IJ, Das Vok.bulu der Psychoanalyse, Frankfurt '971, S. '97,4'7· 

J05 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-300 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:22:10. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-3-300


306 durch Übertreibung eines Teilaspekts zusätzliche Erkenntnisse möglich sind, und 
einen praktischen, daß nämlich durch Begrenzung auf einen Tcilaspekc Wissen von 
Nichtwissen geschieden wird. 
Wenn die für die praktische Ebene beschriebene IntegrationsleislUng vollbracht 
werden soll, ist professionelles Handeln erforderlich, d. h. hermeneutisches Fall­
verstehen (Ocvermann), das die ganze Komplexität der zu lösenden Probleme 
aufnimmt. [6 Welche Wissenschaft aber ist in der L:l.ge, dafür die Ausbildung zu 
liefern? Die Imegralionsleistung ist eine typische Aufgabe für Generalisten. Tradi­

tionell lag die Ausbildung der Generalisten bei der Rechtswissenschaft. Weil die 
Rechtswissenschaft in ihrer rechtsdogmatischen Fixierung jedoch zu wenig gelernt 
hat, daneben auch in den Kategorien anderer Wissenschaften zu denken, haben 
Verwaltungswissenschaft und Wircschaftswissenschaft (besonders die Betriebswirt­
sch~fc) mit weitgehendem Erfolg verrucht, das ältere» ]uristenmonopoJ" der Ge­
neralistenausbildung zu brechen. Es ist allerdings noch nicht letztlich entschieden, 
wer das Rennen machen wird. Die Rechtswissenschaft hat immer noch insofern 
einen gewissen Vorsprung, als sie lallbez.ogenes Denken lehn und Fälle die Eigenan 
haben, Aufmerksamkeit für alle Aspekte zu erzwingen. 

Natürlich kann die Beobachtung und Strukturierung der Entscheidungspraxis auch 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sein. Diese müßte ebenfalls eine genera­
lislische Ausrichtung haben . Der Enrag auf dieser Ebene ist allerdings bisher gering. 
Die Rechtswissenschaft hat in ihrer Fremdheit gegenüber Empirie und Realanalyse 
fast gar nichts beigetragen, und die Verwaltungs- und Betriebswirtschaft eher wenig. 
Jedenfalls können die don verbreitelen, rein bcgri{flichen und oft hohlen Hwd­
reichungen zum " Management« (manu agere) VOfl diesem und jenem wohl kaum als 
wissenschaftliche Reflexion gewertet werden. 

4. Utilitarismus, Ve1ahrensethik und der Geist der Effizienz 

Wes Geistes Kind die Effizien2fegel ist, läßt sich besser verstehen. wenn man sie in die 
breiteren rechts-und sraarsphilosophischen Strömungen einordnet. Die Effizienz­
regel steht in der utilitaristischen Tradition. Soweit sie sich auf private Entscheidun­
gen bezieht, liegt das Modell des auf Maximierung seiner Wohlfahn bedachten homo 
oeconomicus (so oder so definiert) zugrunde. Im Hinblick auf staatliche Entschei­

dungen ist die Grundvorstellung die eines die gesamtgesellsch:lfdichc Wohlfahrt 
maximierenden St:l.3tes, einer Ar! res pubJica oeconomica. In dieser Tradition unter­
scheidet die Effizienzregel sich als ein materiales Prinzip von prozeduralen Tradi­
tionen. die Rationalität auf bestimmte Formen von Diskursen oder Deliberationen 

gründen . 
Die rechtspolitische und administrative Praxis ist weise genug, sich nicht ausschließ­
lich für eine der beiden Richtungen zu entscheiden. weil sie aus Erhhrung gcle,nt hat, 

daß jede von beiden, werul sie allein verfolgt wird, fehlgehen kann. Deshalb suchen 
sämtliche um Rationalität bemühte Entscheidungslräger auf privater wie auf staat­
licher Ebene sowohl prozedural wie materiell Orientierung. Auch das Recht moder­
ner Gesellschaf(en, das Entscheidungen determinien, schreibt immer zugleich Pro­

zeduren und materielle Maßsräbe vor. Selbst Rechtsordnungen wie die deutsche, die 
sich z. B. im Verwaltungsrecht schwer rut, den Eigenwen von Verfahren anzllerken-

,6 Eint kn.ppt Zu;,mmen(,o,s<ung der Pror.ssioll"heonc findet sich bOI U. N~geL Engagierte Rollendi"""., 
Opladen '997. S. 46 H. 
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nen, haben Beteiligungsrechte Dritter eingeführt. weil sie sich dadurch (wenn schon 
nicht eine demokratische Legitimierung, so doch) eine Verbesserung der Entschei­
dungsqualität versprechen. 
Man könote sich wundern, w:tnlm die Lager der Utilitaristen und Prozeduralisten 
sich angesichts dieser Kompromißhafcigkeit der Praxis so mächtig befehden. Aber die 
Fehde dient der Klärung des jeweiligen Potentials der Lehren, und das ist nützlich für 
die richtige praxisleitende Mischung. Auch treten ja sehr häufig Zweifelssituationen 
auf, in denen es etwas ausmacht, ob die Lösung eher durch materielle oder proze­
durale OrientieruDg gesucht wird. Ein Beispiel dafür aus dem Verwaltungsrecht ist 
die herrschende Auffassung, daß das subjektive Recht Dritter auf Beteiligung in 
Verwaltungsverfahren nur eine dem materiellen Recht dienende Funktion, also kei­
nen Eigenwert besitzt und dementsprechend nicht für sich genommen Klagebefugnis 
gegen einen Verwalrungsakt verleiht. Ein Beispiel aus der hohen Politik war die 
Entscheidung der Bundesregierung im Jahr 1999, an kriegerischen Handlungen im 
Kosovo teilzunehmen, eine Entscheidung, die sich auf materielle Gebote des Men­
schenrechtSschunes stützte und die erforderlichen UNO-Verfahren umging. 
Wenn die Effizienzregel mit der urilitaristischen Tradition, in der sie steht, somit ein 
materielles Prinzip ist, bleibt zu fragen, welcher Geist sich in dieser Tradition aus­
drückt. Das ist wichtig zu wissen, denn selbst soweit die Effizienzregel nicht im 
einzelnen rechtlich ausgefonnt ist, kann sie doch eine RechtSkultur prägen und sich in 
Rechtspolitik und Rechts3uslegung Geltung verschaffen. 
Als Benrham sein "principle of utilityoc formulierte. gcschah dies als Antwort auf 
narurrechtliche Konzeptionen, konkret auf diejenige Blackstone's.'7 In der aufge­
klärten Vernunft des Souveräns sah er eine Gefahr, der er ein pragmatisches Konzept 
guten Regierens entgegensetzte, welches sich an den "pains and pleasures« der 
Menschen orientieren sollte. 
Heute ist die Streitkonstellation Naturrecht - Pragmatismus nicht mehr dominant. 
Der Pragmaci.smus hat sich durchgesetzt. Aber innerhalb dessen ist eine neue Front 
aufgebrochen, die nämlich, ob die Wohlfahrt aller in Indikatoren des Lebensglücks 
oder in Indikatoren des Lebensedolgs, in qualitativer Beschreibung oder quantita­
tiver Berechnung, im Weg zum Ziel oder in der Effizienz des Weges zum Ziel sich 
ausdrücken soll. 
Aber es wäre borniert, aus einer alteuropäischen Perspektive heraus das Rationali­
tätspotential der Effizienzkultur zu mißachten . Immerhin ist das zweckrationale 
Denken, dessen Kind die Effizienzregel ist, ein Wesensmerkmal des kapitalistischen 
Unternehmens und des bürokratischen Staates. Der heute stärker werdende Ruf nach 
mehr Effizienz gerade im Bereich des Sraates erklärt sich vielleicht daraus, daß die von 
Max Weber noch als rational beschriebene staatliche Bürokratie im Wohlfahrtsstaat 
"bürokratisch« im pejorativen Sinn geworden ist. Inder Tat ist das Effizienzpostulat 
geeignet, Projekte der öffentlichen Hand zu stoppen, deren Ziele mcht durchdacht 
und deren Mittel verschwenderisch sind. Beispiele beliebiger Zahl sind den Tages­
zeitungen zu entnehmen. Das Effizienzdenken ist auch dort von Nutzen. wo es dem 
Sc.aat ins Ruder greift, um die Entscheidung über Mieteleinsätze wieder auf die 
gesellschaftlichen Akteure zu verlagern. 
Und doch liegt etwas Stärkeres im Effizienzdenken als das Potcmia) zur Korrektur 
gewisser, heute beobachtbarer Auswüchse. Effizienz als Gebot ist Te.il in einem 
allgemein beobachtbaren Trend zur Ökonomisierung der Lebensverhältnisse. Skepsis 
ist spatestens dann angebracht, wenn Effizienz im Gefühlsleben, in der privaten 
Gemeinschaft, in den Künsten, in der Forschung, in der Religion einschließlich 

'7 W. Harnsoll, Inrroduction, u.: ders. (Hrsg.), j. B~n.h~m, A Fragment on Governmcnt (1776). '948. 
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der jeweil5 betroffenen Professionen der Therapeuten, Wissenschaftler, Är7.te, An­
wälte, Pfarrer, Künstler etc. propagiert wird. Dann ist erforderlich, dem Effizienz­
denken den kleinen, sehr kleinen Aspekt zuzuweisen'8, den es nur auszufüllen 
vermag, und deutlich zu machen, daß man darüber schweigen soll, worüber man 

nichts sagen kann. 
An die geographische Dimension, die dabei ebenfalls zu berücksichtigen ist, soll nur 

kurz erinnerr werden. Die EffizienzkulLur hat es schon immer in Kontinentaleuropa 
schwerer gehabt als in England und den Vereinigten Staaten. Sie trifft auf eine stärkere 
Tradition der Wertkulrur, die sich in qualitativ umschriebenen Menschenrechten 
ausgedrückt hat und sich dem Rechenhaften verweigert. Ob sie sich in Zukunft 
leichter durchserzen wird, isr schwer zu sagen. Hier genügt festzustellen, daß dies 
einen Unterschied machen würde. 

5. Effizienz als rechtliches Gebot 

a) Allgemeines 

Die Effizienzregel isr zunächsr eine individuelle und politische Klugheitsregel: Es ist 
einsichtig, daß, wenn die Mine! zur Verfolgung von :Zielen knapp sind, die Kosten 
gegen den NUlzen abgewogen und nur eine effiziente bzw. (wenn zwischen mehreren 
Optionen entschieden werden kann) die effizienteste Lösung verwirklicht werden 

sollte. 
Schwieriger ist zu beurteilen, welche rechtliche Bedeurung die Effizienzregel be­
Sitzt. 

Es ist streitig, ob die Effizienzregd eine verbindliche Norm ist. '9 Der Slreit beruht 
jedoch teilweise auf Migverstiindnissen, weil die Autoren und Autorinnen manchmal 
von unterschiedlichen Problemkonstellationen ausgehen oder unterschiedliche 
rechtliche Verbindlichkeitsgrade anvisieren. 
Was die Verbindlichkeitsgrade angeht, 50 ist zu unterscheiden, ob die Effizienzregel 
als Rechtsgebot oder als bloßer Orientierungspunkt bei der Wahrnehmung von 
Interpretations-, Beuneilungs- und Ermessensspielräumen angesprochen wird. Im 
lerzteren Fall könnte sie als Zeirströmung, die sich gegenwärtig verbreitet, relevant 
werden. Da sie einen eher formalen Charakter hat, eignet sie sich besonders für 
querschnittshafre Einwirkungen auf viele unterschiedliche Rechtsbereiche. 'o So sind 
z. B. Vorschriften zum einstweiligen Rechtsschutz, deren Sinn ursprünglich zur 
rechcsstaatlichen Seite tendieree, indem im Normalfall bei Widerspruch Dritter auf­
schiebende Wirkung für die Genehmigung angenommen wurde, bereits seit langem 
unter Effizienzaspekten eher zugunstcn des Bcschleunigungs- und Investitionsimer­
esses des Genehmigungsinhabers ausgelegt worden." So könnte ein Regulierungs­
ermessen, das bisher stärker auf Umweltschurz gerichtet war, um Effizienzgesichts-

,8 Daß auch in diesem engeren Bereich genug SIr<;mof( .nf~!ll, zeigt die Auseinandersetzung Um die 
Begrenzung der Krankl-reitskoSlen. S. erwa die Formulierung in § " (a) S.IZ 1 SGB V: .LeiSlungcn, 
die nidll nOlwendig ooer unwirtschahlieh ,ind, konnen Versiehen. nichr beanspruchen. dürfen die 
Leisrungscrbringcr nich, bcwirken und die K~nkenkas,en nicht bewilligen •. 

J 9 Vgl. UI. H(!II'f11Am,-R~m und E. S(:hJ7J.J'dJ-A~Hn"lr.J"1 in~ di~!:. (Hrlg.)\ Effjzienz '31s. He-ßu${ord~runs o.n d;1$ 
V~!W~ltungsrechl, B.den· B~den '99S, S. '9 ff. bzw. 'lj ff. 

'0 Vgl. Gaw,! (Fn. 7), der b.kl'gL, d.ß die. von luri"en nichl ausreichend .,kann! werde. 
11 1 nlw15ch.n wurde die .ufschiebende Wirkung de, Orilcwidcrspruchs in vielen Spezi.lgc>clZcn ~bgc' 

.. hafh. Zu,~mmcn"ellung bei F. O. Kopp/W. R. SdUllk" Verw.lrungsgcrichrsordnung, Mirnchen, 
\1. Aun. 1998, § 80 Rd ... 6j. 
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punkte angereichert auf den Schulz winschaftlicher Interessen urogcstcuen wer­
den. 
Was die :lngenommencn Problem konstellationen angeht, so empfiehlt sich, zwischen 
dem Problem der Dispositioo über knappe scaacliche Ressourcen und dem Problem 
der Disposition über private Rechtspositionen zu unterscheiden . 

b) Effizienz hinsichtlich staatlicher Ressourcen 

Soweit es um knappe staatliche Ressourcen gehr" und dabei an öffenLliche Haus­
halLSmilteJ gedacht wird, gilt das haushaltsrechLliche Winschafrlichkeitsgebot. Dieses 
I/erreehtlicht eine Teilregel der Effizienzregel, nämlich die der Kosteneffizienz. Es 
bedeutet, daß poljlisehe Ziele mir möglichst geringem Aufwand an Haushaltsmitteln 
erreicht werden sollen. Denkt man dagegen an :lnden~ sraatliche Ressourcen wie e[Wa 
das Personal (Richrer, Verwalrungsbeamte, erc.), findet sich kein explizites rechtliches 
Gebot. Im Gegenteil ist das Recht eher skeptisch. So gilt im Verwalrungsreehl 
traditionell der Satz, daß die .. Forderung nach rationeller Gestaltung ( . . . ) ihre 
Grenze an dem unabrungbaren Gebot gerechter und sachrichliger Erledigung der 
Sraatsobliegenheiten~ finde.') Andererseits gibt es aber durchaus einzelne Regeln des 
gerichtlichen wie auch administrativen Verfahrensrechts, die bei einer Gesamtschau 
als Ausformungen eines Grundsatzes deutbar sind, der bisher als Ve.rfahrensökono­
mie bezeichnet worden ist, aber inhaltlich mit der Effizienzregel übereinstimmt. 
Dazu gehören z. B. die Vorschriften über die Unbeachdichkeit eines Verfahrens­
(ehlers, die eine Wiederholung des Verfahrens verhindern, wenn i.n der Sache ohnehin 
nicht anders entschieden werden würde; denn der Aufwand des emeuten Verfahrens 
würde dann leerlaufen.'< Hier ist noch vieles offen, aber es ist absehbar, daß das 
Lunehmende Interesse der Rechtswissenschaft für EHizienzfragen auf einen Ausbau 
des rechtlichen Wertes der Effizienzregel hindeutet. In der Tat kann Effizienzdenken 
neue Kreativität und Qualität wecken.'! 

c) Effizienz hinsichtlich privater Ressourcen 

Im Vordergrund der Effizienzanalyse steht jedoch die Disposition über private 
Rechte, die Konstellarion also, bei der der Staat seine Ziele mit Hilfe von Eingriffen 
in private Reehtspositioncll verfolgt. Dies ist der Normaliall, weil die meisten Be­
drohungen des öffenrlichen Interesses nicht von ihm selbst, sondern von Privaten 
ausgehen. 
Es ist von erheblicher Konsequenz, hier von vornherein zwischen zwei Varianten 
möglicher Verrechdichung zu unterscheiden: Die eine Variante enthält eine positive 
Verpflichtung des Einzelnen, effizient zu handeln, die andere dagegen nur eine 
negative Sperre dagegen, daß der Staat dem Einzelnen Ineffizientes abfordert. Adres­
sat der EffizienzregeJ ist im einen Fall der Einzelne, im anderen der Staal. In der ersten 
Variante würde den Einzelnen untersagt, die eigenen Mietel zu verschwenden oder 
unproduktiv einzusetzen. Dergleichen widerspricht den Grundsätzen einer liberalen 

21 Oie-s JSl der Gegensund des Beiruss von HoffmAnn·Rinn (Fn. '9). der f.lschlich m,nchmal auch für die 
Frlgc der Disposi.ion über prwltc Rech.e in Bezug genommen wird. 

1) E. FOTS/hoff. Lehrbuch d<.>S Vcrwallungsrech,s, Mün, hen, ,o.Auf]. '97), S· 4»· 
li S. dazu ausfuhrlicher R. Wd.hI, Venvalrungsverf.hren zwischen Verwaltung,elfi?i.nz und Re<:hISSd1UtZ­

auf,ng, in, VVDS,RL 4'. '9SJ. S. 'sr iI, '7
' 
il. l' Ho/fTT!4rm-Rzem (Fn. '9) , S. ~5 : . Die Effiz;enzorieoticrung Je; Verw:t.lrungsre<:hrs d.rf d""er nich, .Is 

eine mit.Klagen undJ.mmern, bed.uernd eotgegengenommene Rcsrrikrion verbuch, werden, sondern .Is 
Chance, die Erfüllung cl" SteucrungSlulg.beo des S"""es zu optimieren. Effizienter Rcssourcenei nsalZ 
schaif, Fr~ir;':umc rur G .... ul,ungen, die son" endielen .• 
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3 10 Gesellschaft (die ja gerade untersteUt, daß der Einzelne von sieb aus effjzient handelt) 
und findet sich allenfalls don, wo der Einzelne öffentliche Mittel beanspruchen 
könnre wie im Sozialhilferecht. .6 Effizienz im einzelwinschafdichen Sinn ist deshalb 
primär etwas für ökonomische Lehrbücher für angehende Umernehmerinnen, aber 
nichts für die Gesetzgebung. 
Zu finden ist vorwiegend die z.weite Variante. Sie hindert den Staat, bei Verfolgung 
seiner Ziele den Einzelnen Kosten zuzumuten, die im Verhältnis zu den Zielen 
ineffizient sind. Diese negative Variante kann so ausgefonnt sein, daß der jeweilige 
staatliche Entscheidungsträger strikt gebunden wird, nichts Ineffizientes anzuord­
nen, oder so, daß ihm hinsichtlich der Ausarbeirung von Effizienzurteilen ein Beur­
teilungsspielraum gegeben wird. Welcher Weg insoweit beschritten wird, hängt von 
dem Vertrauen in die Qualität des Emscheidungskalküls und von der gewaltenfunk­
lionalen Zuordnung der Fehlerrisiken ab. 

aa) Verhältnismäßigkeit 

Auf dieser Grundlage ist nun eine Betrachrung desjenigen allgemeinen Rechtsprin­
zips angebracht, das der Effizienzregel am nächsten kommt, nämlich des Verhält­
nismiißigkeilsgebot5. Umgekehrt ausgedrückt, ist die Effizienzregel insoweit recht­
liches Gehot, wie sie sich mit dem Verhältnisrrißßigkeitsgebot deckt.'7 
Das erste Teilgebot, die Geeignetheit des Mittels zur Erreichung des gesetZlen Zwek­
kes, fordert prima facie eine wissenschafrliche Basis der gewählten Maßnahme. Die 
Verfassungsrechtsprechung wendet den Grundsatz jedoch zurückhaltend an, indem 
sie dem Gesetzgeber einen Spielraum bei der Tatsachenermitclung und Beurteilung 
zugestehtl.8, während die Effizienzregel insoweit höhere Anspruche Ste!!t.'9 
Das zweite Teilgebot, Erforderlichkeü der Mitle~ besagt, daß eine Maßnahme dann 
unzulässig ist, wenn es eine andere gibt, die das Ziel mit geringerer Eingriffsintensität 
(oder für den Einzelnen mit geringerem Mitte1einsatz) verwirklichen würde. Das 
Erforderlichkeitsprinzip nimmt also Bezug auE die von der Effizienzregel ebenfaUs 
behandelte Situation des Vergleichs mehrerer Optionen. Jedoch ist es wegen seiner 
negativen Fonnl.llierung zurückhaltender gefaßt. Zudem ist zu berücksichtigen, daß 
dem Gesetzgeber besonders bei .. winschaftsordnenden Maßnahmen" ,.ein weiter 
Bereich des Ermessens zusteht«.lo 
Das dritte Teilgebot, die Verhältnismäßigkeit i. e. S., besagt, daß eine Maßnahme dann 
unzulässig ist, wenn die durch den Eingriff dem Einzelnen entstehenden Kosten 
exorbitant sind im Vergleich zum Nutzen des verfolgten öffentlichen Interesses. 
DiesesTeilprinzip zielt auf die Optimierung der privaten und öffentlichen Interessen. 
Anders als die Effizienzregel versucht es jedoch nicht, geoau den optimalen Punkt der 
beiderseitigen lnteressenbefriedigl.lng zu erreichen,l' sondern greift dem Staat erst bei 
einer eklatanten FehJsreuerung ins Ruder.!' In dieser Zurückhaltung drückt sich aus, 
daß der exakte .Pl.Inkt nicht feststellbar ist und im Gewaltenteilungsschema eine 
Letztzuständigkeit festgelegt werden muß. 
Insgesamt zeigt sich, daß das Verh.ältnismäßigke.itsgebot mit sehr viel bescheidenerem 

10 Vgl. § ,8 Ab •. ! BSHG:« Jeder Hilf ... uchende muß se.ine A rbeic:skr.,ft zur Bescn:tffung des lebensunL<1'-
hahs für sich und seine \Jnterh~\tsbcrcchtigtcn Angehörigen eil\SCIZen .• 

'7 Zum Folgenden s. ~\Jch M. Führ, in: Gawel (Fn. 7). 
~g BVerfGE 39. 110. "5 f. 
29 Naheres dJ.,.u unlen . 

JO BVerfGE JO, '9', 3 I,. 
J! Cansin (Fn.ll). S. 1) H. Auf Opcim.lil~{ verzichtet der Sbndard-Prcis-Ans:uz' Zu ihm Camier e!xl .. 

S. 175· 
}l BV.rfGE jO, "s, '40 (für do.$ Verhähnis von S,roitl, \Jnd SI~IN.hmen). 
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Anspruch auflrilt als die Effizienzregel. Darin schlägt sich praktische Erfahrung 
nieder, die der wissenschaftlichen Best;mmbarkeit des Optimums mißlraut und 
das I rnumsrisiko in spezifischer Weise zwischen Legislative, Exekutive und Judika­
tive aufteilt. Wer die Effizienzregel mit ihrem Anspruch, das Optimum zu bestim­
men, zum Vedassungssatz erheben will, muß sich mit dieser Verfassungslage ausein­
andersetzen. 

bb) Abwägungsgebol 

Ein weiteres Rechtsprinzip, das der Effizienzregel nahekommt (bzw. über die die 
Effizienzrege! streckenweise verrechdicht ist), besteht aus dem Abwägungsgebot. Es 
ist in besonderer Weise im Planungsrecht rechtsdogmatisch durchSlrukturicrt wor­
den,]] hat aber als Gebot der sog. praktischen Konkordanz zwischen kollidierenden 
Grundrechten auch verfassungsrechtliche BedeulUngJ ' und ist im übrigen im Bereich 
des Verordnungsermessens und des Verwaltungsermessens anerkannl. Das Abwä­

gungsgebot erweiten die illl Verhälmismäßigkeitsgebot angelegte Zweipoligkeit von 
pnvaten und öffentlichen Interessen auf Situationen, in der diese Interessen je 
untereinander in Konflikt STehen, so z. B., wenn das Betreiberimeresse gegen ein 
Gesundheitsinteresse und dieses gegen das Narurerhaltungsinteresse steht. Ein Bei­
spiel ist die Förderung von Windenergieanlagen. Sie greift in Natur und Landschaft 
ein, trägl aber zum Klimaschu1z bei; sie kommt den einzelnen Investoren entgegen, 
mutel den Energieveneilcrn abe.r besondere Einspeisevergütungen zu. In solchen 
Fällen liegt eine Vielfalt von »Belangen « vor, d ie nach den richlerrechtlich en1-
wickelren Anforderungen ermiuelt., gewichter und ihrem Gewicht entsprechend 
untereinander abgewogen werden müssen, wobei im Ergebnis einzelne Belange 
durchaus hintangesetzl werden können. Um den Ausgleich der Belange zu erleieh­
lern, fordert die Rechlsprechung zudem, daß die Behörde verschiedene ~llahclic­
gende« Alternativen erwagt.}j Dem zuständigen Organ wird jedoch ein Beurtei­

lungsspielraum zugestanden, der die gerichtliche Kontrolle auf deutliche Irrriimer 
im Tatsächlichen und auf eklatante Fehlgewichlungen bei der Bewertung reduziert. 
Fragt man nach möglichen Strukrurierungsleistungcn der Effizieozregel für eine 
Weirerentwicklung des Abwägungsgebots, so ist zunächst deutlich zu machen, wo 
Verbesserungsbcdarf besteht . Auf der verfassungsrechtlichen Ebene der Herstellung 
praktischer Konkordanz zwischen konkurrierenden Grundrechten und Schmzpnn­

zipien ist präzisierungsbedürfrig, was genauer damit gemeint ist, daß das gewichtigere 
Grundrechl das konkurrierende andere nichl einfach verdrängen darf, sondern " im 
Lichte« des anderen seinerseits angepaßt werden muß.J6 Offensichtlich geht es hier 
um ein Optimierungsproblern, dessen Operaliona!isicrung Hilfe von andtrcn Wis­
senschaften brauchen könnte. Soweit es die verwaltungsrechtliche Ebene angeht., 

besteht ein Mangel darin, daß die richterrechrUche S[ruklurierung einerseits (im 
Hinblick auf die Einstellung und Gewichtung der Belange) zu überdifferenziert, 
andererseits (im Hinblick auf die Altern~tivenprüfung) noch nicht ausgereift isl." 
Man könnte also fragen, ob die Effizienzregel weiterhiln. Doch ist sie noch 1.U sehr 
auf die Relation gleichgerichteter Ziele und Miete! bezogen und hat deshalb kaum eine 
Strukturierung von Zielkon/liklen und Mitrelkonflikten hervorgebra.cht. 

)J Scil BV<rwGE 34, J OI H., J09; 51. R'pr. 
H K. He,,~.Grundzügc des Vcrf~s ,ungsrech .. der BundeST.publik Deulschl.nd, Karlsruhe, l. Aufl. 1968, 

$.1'6; ;tU einenl An'Oftndun&shll s. llVeriGE 78, }8, 5-1 rl. (Sondtrvolum Hcnr.s chcl). 
Jl Z. B. BVerwGE 7', .66, '77· 
}6 Z. B. ßVcrlGE 7, 198, '08; 60, 'J4' '40; 69, } '5, H9· 
37 $. d,zu G. Wlf1u'r, Alrern"iven ill der .dmini~lralivcn EnlScheidungsbilJung, ~ug\c;(h ein Beil'""); 7.U 

einem Grund."z ökologisch" Verh.hnismaßigkcil, Düsse!dorf "'7, S. IlOf. 

jlI 
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)12 cc) Gemeinschaftsrechtliche Berücksichtigung 'Von Vor- und Nachteilen 

Möglichkeiten der Verknüpfung der Effizienzregd mit allgemeinen RechtSgeboten 
ergeben sich schJießlich im EG-Primärrecht. Neben dem allgemeinen gemeinschaftS­
rechdichen Verhälrnismäßigkeitsprinzip, welches jedoch (mit Ausnahme noch grö­
ßerer Betonung des gesetzgeberischen Ermessens) kaum anders geschnitten ist als das 
deutsche, gibt es Anklänge an Effizienz in einzelnen Politiken wie der Umweltpolitik. 
Art. 174 EGV lautet: "Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die 
Gemei.nschaft ( ... ) die Voneile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. 
eines Nichttätigwerdens<t. Die Bestimmung verlangt nicht eine Bilanzierung, sondern 
nur die BeTücksichtigung der Vor- und Nachteile. Im übrigen wird nicht von Kosten 
und Nutzen gesprochen, sondern von Vor- und Nachteilen. Dies bedeutet, daß die 
Belange, die zu würdigen sind, in einem sehr weiten Sinn als über ökonomische 
Kosten und Nutzen hinausweisend verstanden werden. Insofern bleibt die Formu­
lierung hinter dem zurück, was die Effizienzregel fordern WÜrde. 18 Der Grund für 
diese Vorsicht dürfte darin liegen, daß die Entscheidungsbildung in der EG inhaltlich 
wie prozedural primär politisch geprägt ist und durch materielle F'ormeln, die eine 
Technizität ausdrucken, nicht integriert werden kann. 

dd) Zusammenfassung 

Zusammenfassend hat sich gezeigt, daß die Effizienzregel einerseits zu wenig struk­
turiert ist, um mit den geltenden Ausformungen in Gestalt des Verhältnismäßigkeits­
gebots und Abwägungsgebots mithalten zu können, andererseits aber in ihrem 
Programm zu weit geht, indem sie die besonderen Ablagerungen der politischen 
Erfahrung. die sich in den zuruckhaltenderen AusfoTmungen der genannten Gebote 
niedergeschlagen haben, nicht beachtet. Immerhin aber vermag sie. weil sie poli[isch 
im Verhältnis von Winscha.ft und Umwelt eine neutrale Posieion einnimmt, eine 
einseitige Ausrichtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips z.u korrigieren. 

6. Das Effizienzgebot neben anderen rechtlichen Regeln 

Es wurde erönen, inwieweit die Effizienzregel ein Rechtsgebot darstellt, oder aus 
anderer Perspektive, inwieweit Rechtsgebote mit der Effizienzregel gleichgerichtet 
sind. Nunmehr soll gefragt werden. in welchem VerhälUlis die Effizienzregel zu 
solchen rechtlichen Geboren steht, die einen divergierenden oder sogar eocgegel1-
stehenden Inhalt haben. 
Soweit die EffiLienzregcl verfassungsrechtliche Bedeutung hat (also qua Verhältnis­
mäßigkeitsgebot) und mit anderen Geboten konkurrien, genießt sie gleichwohl nicht 
etwa eine Vorrangstellung (wie 2. B. die Menschenwürde), sondern sIcht neben den 
anderen. Dies gilt insbesondere für das GleiehheitsgeboLI~ Die Effizienzregel ist, wie 
Coase gezeigt hat, indifferent gegenüber der Eigenrumsverteilung, auf der sie ihre 
Rechnungen aufbaut. Sie entdeckt Wohlfahrtsreserven, die niemanden schlechter 
stellen (Pareto-Kriterium) bz.w. Sc.hlechterstellungen kompensationsfähig machen 
(Kaldor-Hicks-Kriterium), interessiert sich aber nichr für die distributive Ausgangs­
position der Einzelnen. 

)8 L Krämer, EC En\'ironmenrall~\V, 4th ec:!i,ion, London '999. 5. 11. 
J9 Zu ~ilcren Beispielen wie dem Umwel=hu!zgebo! nach Arl.10a GG und d~m So~i3.hl""Uprin2ip s. 

G. Britz. Umwtltre<:ht im Spannungsfdd von ökonomischer Eff,zien7 und Verf.\Srungsrecht. in: Die 
Verw.lrung ~o. '997. S. ,8S ff. '99. 
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Trotzdem gibt es wechselseitige Auswirkungen, wenn die Programme der beiden 
Regeln, Effizienz und Gleichbehand!ung, implementiert werden. 
Einerseits kann die Verwirklichung von Effizienz zu ungleicher Verteilung der Wohl­
fahrtsgcwinne führen. Zum Beispiel geht das umwe/trechtJiche Verursacherprinzip, 
das als effizienter gilt als das Gemeinlastprinzip,40 einseitig auf Kosten der Betreiber­
seite. Dann wäre unter dem Gleichbehandlungsprinzip zu fragen, ob für die Un­
gleichbehandlung ein legitimer Grund besteht. Dieser könnte wohl jUSt in der 
größeren Effizienz dieser Lösung gefunden werden, oder auch ,.naturalistisch« darin, 
daß die fragliche Belastung von dem Betreiber ausgehe. 
Umgekehrt kann die Gleichheitsforderung mögliche Effizienzgewinne verhindern. 
Solche Effekte werden häufig einem zu weit gehenden System des Sozialschutzes (im 
Arbeitsrecht, im Mietrteht. im Verbraucherrec.ht, im Steuerrecht) vorgeworfen. Eine 
egalisierende Steuer z. B. demotiviere, hohes Einkommen zu erzielen. Das könne so 
weit gehen, daß nicht nur eine mögliche Wohlfahnssteigerung ausbleibe, sondern 
sogar die Ausgangssituation aller, auch der weniger Leistungsfähigen, verschlechtert 
werde.<' Läßt sich dies wirklich nachweisen:' wäre die Effizienzregel deutlich ver­
letzt. 1m geltenden Recht würde diese Frage im Schutz bereich der Freiheitsgrund­
rechte (insbesondere Art. 14, 12 und 2 Abs. I GG) behandelt und am Maßstab des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips beantwortet werden. Angesichts der Zurückhaltung 
der Rechtsprechung, Finanzsteuern als unverhältnismäßig anzusehen, könnte ein 
an der Effizienzregel geschultes Verständnis des Verhälmismäßigkeitsgebots hier 
möglicherweise eine größere Offenheit bewirken. 
Abstrakt gesehen bleibt es aber dabei, daß die EHizienzregel, würde sie verfassungs­
rechtlich verankert, neben anderen Geboten stünde und in Konkordanz mit ihnen 7.U 

interpretieren wäre, soweit sich Konflikte zwischen ihnen ergeben.4l 

7- Effizienz - lnslrument gesellschaftlicher Selbstbeschränkung? 

In der Effizienztheorie wird es als indifferent behandelt, was auf der Seite der Kosten 
und was auf der des Nutzens erscheint. Für umweltrechtliche Zusammerthänge 
bedeutet dies, daß die Effizicnzregel gleichermaßen gilt, ungeachtet, ob über die 
ökonomischen Kosten eines erstrebten ökologischen Nutzens oder über eile ökologi­
schen Kosten eines erstrebten ökonomischen Nutzens zu entscheiden ist. Tatsächlich 
ist in heiden Varianten aber eine hochbrisante Weichenstetlung der Entwicklung 
grundlegender gesellschaftlicher Wene verborgen . 
Im Ganzen akzeptiert und nur im einzelnen umstriteen ist die erste Variante. Bei ihr 
geht es um die Entdeckung, daß öffentliche Interessen wie z. B. Umweltschutzziele 
mit unterschiedlichen Mitteln erreicbt werden können, daß die Mittel aber Kosten 
verursachen, die minimiert: werden sollten, und daß das Ziel unter Umständen 
relativiert werden muß. Im obigen Text stand diese erste Variante unausgesprochen 
immer im Vordergrund. 

~o Vgl. B. HlIflJjlirgerIJ. in, G.wel (Fn. 7). 
~, c. ehr. (Ion Weiuao.er, D:l.S GercehLigkeitsproblem in der SO'Zialcn Mark'win<Ch,fc. in: Zeil.schrift für 

Wirtschaft.polj,ik., 47, '998, S. lS7ff. 
4' Hier ist k~io Plau dafür, .ber e, i,c Zweifel.ngebr~ch(, ob die dabei einfließ~nden empirischen Annahmen 

zutreffen . Auch wir. e, gut. wenn deu,lich gemacht würde, daß die Au ... g~ nUr die pckuniiire Stellung der 
Betroffenen betrifft, nicht d.gegcn die inungibltn Werte z. B. der Seßh.ftigkeit eines Arbeiters oder 
Wohnungsbc.il~ers oder dc.s Vertnuens des Konsumen«n 1ul ,t""dich. Qu.licou(ürsorge, 

4 J Rcchtste<:hniseh ist eine solche Konkord.nz, b~i der die Effizienzregel intern rduiviert wirn. einer 
Lösung vorzuziehefl, d,e die Effizienuegel 'treng lormulicn und d.nn bei Konflik<en Vorr:ingc festlegen 
muß (wie z. B., daß da.< Gleiehbeh.ndlungsgcbor vorgehe, elC.). VgJ . • ueh oben Fo. 10. 

)IJ 
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)J4 Anders die umgekehrrc Konstellation. Bei ihr ist nurder Frageansatz akzeptien, nicht 
aber die volle Erwägung. Der Frageansatz besteht dario, daß mit den Umweltres­
sourcen sparsam umgegangen werden muß, weil sie nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stchen. Dieser Frageansatz hat die Neoklassik zur Ressourcenökonomie weiterge­
trieben<; und die ökologische Ökonomie auf den Plan gerufen, die z. B. über eine 
Verteuerung der Umweltnutzung nachdenkt, um sie möglichst nachhaltig einzuset­
zen. 4j Ihm ist auch die Suche nach ökologischer Effizienz verpflichte[.46 Die volle 
Erwägung bezieht aber die wirtSchaftlichen Ziele mit ein . Sie fragt au eh danach, ob 
angesichts des Ressourcenverbraucbs das Produktions- oder Konsumziel gewichtig 
genug tst. 
Diese erweiterre Frage stellt sich ohne weiteres für das wirtSchaftende oder konsu­
mierende Individuum, dem ein besrimmtes Ressourcenkonti ngem zugewiesen ist. 
Aber stellt sie sich auch dem Staat? Darf der Staat bei seinen legislativen, admini­
strativen und judikativen Entscheidungen zu dem Ergebnis kommen, daß e.in Pro­
duktions- oder Konsumziel angesichts des mit ihm verbundenen Ressourcenver­
brauchs zu wenig Gewicht hat?~7 Darf er z. B. die Genehmigung einer Anlage zur 
PVC-Produktion mit der Begründung verweigern, daß der PVC-Markt gesättigt, der 
Nutzen demcmsprechend gering, die Kosten durch die Restbelastung durch Abluft, 
Abwasser und Abfall dagegen größer seien? Darf der Staat z. B. die Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels mit der Begründung ablehnen, daß die Kosten aus dem Risiko 
der Grundwasserbelasrung den Nutzen der Erntesicherung überwiege, denn dieser 
sei gering oder eher negativ, weil das produzierte Getreide ohnebin nur in dic sub­
ventionierten Lager der EG wandcre?,g 

Die Brisanz dieser Problematik liegt in der Infragestellung gesellschaftlicher Ziele. 
Die moderne Gesellschaft is{ in dicser Richrung sensibel, weil sie eine Gängelung 
durch Bedürfnispriifung befürchtet. In der Tat sind die Bedürfnisse bereits in ver­
schiedenen Regimen staatlich bewirtschaftet worden. Soweit es die Berufsausübung 
angeht, haben das Zunftwesen, der Faschismus und der Sozialismus ausgefeilre 
Systeme entwickelt, die ebenso freiheitsberaubend wie kontraproduktiv waren.~? 
Es köl1llte sein, daß ein neuer Probelauf anstcht, der anders als die früheren Ansätze 
aber nicht aus in.nergcsellsehaftlichen Ideologien heraus gespeist ist, sondern aus der 
von der ßiosphäre aufgedrängten Notwendigkeit der Selbstbeschränkung der 
menschlichen Gesellschaft gegenüber ihrer vitalen Lebensbasis. Die Frage ist, ob 
dies in einer freiheitlichen und effektiven Weise gelingen kann. 

44 U. Hdmpickc. Ökolo&ische Ökonomie, Opbdcn '99', s. 71 H. mi, ßeispielen zur W:Jd-, Fi.chbcs'.nd,­
und Erdolbewinschll",ung 

4S H"mp"k. (Fn. 44), S.l99({.; H Bllrtm,mYl, Umwd,okonomie - 6kologi",hc Okonomic, Srungan '996, 
S. 118 H. 

46 VOll W"7.,iicker, E. U.lL=in" A. B./Lo"Uim, L. H., F.k,o, Vi",. Doppeh.r Wohlst>nd - h,dbiencr Nuur· 
verbrauch, 10. Aun. D:u-mSladl, 1997. 

47 Die Enquele-Kommission »SchUl" des Menschen und der Umwelt. hOl ,ich mi, dem Problem b.r,ßI, is( 
jedoch nich, seh, wcit vorgt.-orungen . S. EYlquere-KommuSJon ('994): Die Jndus<negesdlsch.h gc,,~hcn . 
Enque,c-Kommission .Schu,z dlS Menschen und der Umwelt des Deutschen Bundc>uges. (l-trsg.), 
Bonn 1994, bes. S. Sl411. 

48 Dazu ~usfiihrlich W. Kock, Iv!.ßsübc der Ri.,kobewerrung im Umwelrr<!Chl, noch unvero{(. H.bi~,a­
l;omschoi(c. Bremen 2001, >7oH., in Auseinandersetzung mit der ~in. solche Zweck.rgumenu.ion .r­
moglichenden Entscheidung des BVe,.. ... GE Rr, 11 H. 

49 S. dazu G. Winter, Von der ökologischen Vorsorge 7.Ur okonomischen Sclb"bebren~ung, In: Aus Politik 
und Zcirges.:hich,c. Beilage zur Wochenzeitung Pas P"!.men' R )710994 . 
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8. Der Informationsgewinn 

Das Ergebnis der Suche nach Strukturierungsgewinnen im Bereich der Rechtsgebote 
ist mager, immerhin aber nicht ganz zu vernachlässigen. Würde die Effizienzregel 
s~rker als bisher verrechtlicht, so brächte sie keine fundamentale Wende, weil sie mit 
anderen Verfassungsnormen kollidieren kann und deshalb nur in bescheideneren 

Varianten normien werden könnte, L1ie wenig tiber bereits normierte Versionen 
hinausgehen. Soweit sie im Sinne einer weitergedachten ökologischen Ökonomie 
geeignet ist, ökonomische Nutzenziele in Frage zu stellen, ist mangels politischer 
Mehrheitsfähigkeit eine Ve<rcch.tlichung kaum zu erwanen. Nicht zu unterschätzen 
in dagegen die Sprengkraft, die der Geist der Effizienz als nicht normierte Direktive 
für neue Interprelations-, Beun:eilungs- und Ermessensspielräume enrfalten kann. 
Aus diesem Grunde ist es bedeutsam , weiter zu fragen, was Effizien:r.analysell 
inhaltlich eigentlich leisten können. Meine Vermulung ist, daß mit der Effizienzregel 
häufig mehr versprochen wird als gehalten werden kann. und daß es deshalb jedenfalls 
in praktischen Zusammenhängen ratsam ist, Effizienzanalysen nur zu trauen, wenn 
sie sich auf Partialanalysen - und zwar solche im Bereich ökonomischer Indikatoren­
beschränken. 
Oie Analyse der Effizienz von Entscheidungen (seien es Einzelakte oder Rechts­
normen) erhebl den Anspruch, 

• die Entscheidung als unabhängige Variable aus dem Rauschen komplexer Faktoren 
isolieren, 

• die Folgen der Entscheidung vorhersagen, 

• die Folgen bewerten und 
• die bewerteten Folgen in Relation zueinander setzen zu können. 
Sie ist auf diese Operationen angewiesen, weil sie andernfalls das günstige Kosten­
Nutzen- Verhältnis, das sie propagierr, nicht besti mmen kan n. 
Die beiden erstell Operationen sind kognitiv, die beiden letzten normativ geprägt . 

Alle Operationen haben aber mit gewalligen methodischen Problemen zu kämpfen. 
Das wird von den Ökonomen auch eingeräumt, wobei der Schwerpunkt der Dis­
kussion allerdings auf den normativen Problemen liegt, während die kognitiven eher 
verschwiegen werden. Ohne ins Detail zu gehen, möchte ich die Probleme nur kurz 

benennen. 
Die kognitiven Probleme haben die ökonomischen Rechtsanalytiker, ohne sich des­
sen bewußt ;-.u sein, vom Programm Rechtswissenschaft als Sozialwissenschait der 

spacsechziger und siebziger Jahre sowie von der Implcmentarionsforschung der 
siebziger und achtziger Jahre geerbt. 
Sicherlich sind dic größeren politische!1 Kontextc grundverschieden: Das Programm 
Rechrswissenschaft als Sozialwissenschaft war bei vielen (keinesweg$ allen) mit 

sozialreformerischen Zielen verbunden, die Implementationsforschung suchte nach 
effektiven (noch nicht nach effizienten) InSlrumenten. Beide Strömungen hatten aber 
mit den Problemen der Isolierung der unabhängigen Variable Recht und der Prognose 
der verzweigten Folgen zu kämpfen und haben sich angesichts der Fülle der FaktOren 
mehr und mehr \Ton einer Kausalanalyse gelöst und sind zu einer Rekonstruktion des 
~implement;l.Iion game " übergegangen. so Die Probleme, die zu diesem Rückzug 

führten, W3ren die folgenden: 

\0 H. Wollma."', ImplCnlcn t"ion,IOJSchung - cin~ Ch~ncc fur kriti,ehe Verwallungslorschullg?, in : de" , 
(Hr<g.). Polnik im Dickicht der ßurokr:Hic. DeJ(räge zur lmplemenuliomlorsc hun g, Levi.,h,n SonJer. 
hei, l!t979, Opl.dcn 1980; R. M~)lnp, lmplemel\wion von Tcgul •• ivtr Politik, in : dit<o (Hr<g.), Im· 
plementat;on politi,ehcr PTognmme, Bd. '. Opl.den 19S j; E. Bnd"ch. The implcmcnLaliol1 g..me: wh., 
happen • • f,er • bill bC1:omes a I.w?, Co.mbridge. M.s.s. 1980. 
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JI6 • Was ist überhaupt das auf seine Folgen zu untersuchende Recht und wo beginnt die 
Implemenlation? Das politische Programm himer dem Gesetz? Das Geseu? Die 
Ausführongsverordnung? Die konkretisierendeIl Verwalrungsvorschriften? Die 
das Gesetz interpretierenden Gerichtsentsche.idungen und herrschenden rechts­
dogmatischen Inrerpretationen? Die Behördenpraxis ? 

• Wie isolien man die RechLSnonn vom Hintergrund des allgemeinen politischen 
Wertewandels, vom Gegenpart der freiwilligen Anpassungsbercitschafl der Adres­
saten, von der Konkurrenz paralleler Normen und Handlungsprogramme ? 

• Wie stellt man Folgeerscheinungen empirisch fest? Durch Unternehmensbefra­
gung wie im Beispiel der Untersuchungen zur Abwasserabgabe. wo manche aus der 
Aussage, die Abgabe habe gewirkt, schlossen, daß sie tatsächlich gewirkt habe? Aus 
harten Fakten, aber wo gibt es die, wenn doch alles und selbst die Normverletzung 
soziale Konstruktion ist. 

• Sollen mittelbare und Nebenfolgen in die Untersuchung einbezogen werden? Wo 
5011 man die Schere ansetzen, um die Überkomplexität zu reduzieren? 

Die Effizienzanalyse steht heute vor gcnau denselben Problemen. SI Die Ökonornie 
hat zwar eine Reihe von Kriterien entwickelt, wie man mit Unwissenheit über die 
Effektc von Regulierungen umgehen kann. wie z. B. die Annahme jeweils der un­
günstigsten Folgewirkung (Minimax-Regel). Aber solche Regeln täuschen nicht 
d~rüber hinweg, daß die Effil.ienzregel zu praktisch brauchbaren Aussagen eigentlich 
nur dann kommen kann. wenn diese auf empirisch gestützten Folgenprognosen 
beruhen. Die sind aber um so schwieriger, je weiler der Kosten- und Nutzenbegriff 
gezogen wird. Angenommen zum Beispiel, es ist zu entscheiden, ob die Vermarkcung 
eines Gefahrstoffes beschränkt werden soll. Dem Nutzen (:0 Vermeidung von Um­
weltschäden) der Regulierung werden die Kosten gegenübergcstellt. Welche Kostcn 
sind dies: Nur der unmittelbare ProdukLionsausfall bei den Hcrste!lern des Stoffes? 
Aber was ist mit den möglichen Enrägen aus Ersatzstoffen? Woher weiß man, daß 
beim Hersteller überhaupt Konen enestehen (vielleicht war der Zweig ohnehin 
defizitär; aber wie stellt man das angesichts der Mischkalkulationen fesL)? Wie erfährt 
man, daß ErsalzstQffe in Entwicklung oder schon vorhanden sind, und wie progno­
stiziere man ihre Rentabilität? Sollen die Kosten und Ahemarivenräge nur gerechnet 
werden, soweit sie beim Hersteller des Ursprungsstoffes anfallen, oder ~uch. soweit 
sie bei anderen Unternehmen entstehen, vielleicht gar. wenn sie außerhalb derjenigen 
Volkswirtschaft anfallen, deren öffentliche Hand die Regulierung anordnet? Und 
greift die Vermarkrungsbeschränkung überhaupt? Wird sie in der Praxis unterlaufen, 
z. B. durch Umetikettierung, durch Export in andere Länder, in denen das Verbot 
nicht gilt? Ja, ist sie vielleicht gar nicht notwendig, weil sich der Zeitgeist und mit ihm 
die Verbrauchernachfrage ohnehin schon gegen den SLOff entschieden hat? 
Mit dieser Aufzählung wird nicht Agnostizismus propagiert. Die Frage ist lediglich, 
ob und wie sich die Effizienzanalyse diesen Problemen stellt. Nach meiner Prognose 
wird sie, ähnlich wie die älteren Ansätze, zu der Erkenmnis kommen, daß die 
Antwon in der Selbstbeschränkung auf Problemstcuktunerungen, grobe Abschät­
zungen und Partialanalysen zu suchen ist. 
Im Unterschied zu den kognitiven Problemen sind die evaluativen Probleme in der 
Literarur zur Effizienzrege! dagegen sehr priisem . Es gibt hier ein Grunddilemma: 
Auf der einen Seite ist Effiz.ienz zweifellos am klarsten festzustellen, wenn Kosten 
und Nutzen einer Problem lösung quantifiziert werden und der Parameter für beide 

51 Das wird lUC~ von H. EUJe»miilkr, Efnzienz als RcchlSprinzip, Tübingcn, . _ Aufl . I ?98, übersehen . 
de$$en Programm einer Roch~issen<ch,Jtals R~alwis<en<cha{, ein Blick in die ältererecht<,oziologischc 
und politologische RechlSwirkung,lorschung gU! ,ire. 
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Seiten de(selbe ist, nämlich möglichst aus Geldeinheiten besteht. Auf der anderen 
Seiee srößt die Quantifizierung, zumal wenn sie auf einen gemeinsamen Parameter 
bezogen werden soll, auf enorme Schwierigkeiten. Der Schwerpunkt der Debatte 
liegt dabei auf dem ökologischen Nutzen aus einer Regulierung, und insbesondere auf 
der Quantifjzierbarkeit, konkreter der Monetarisierbarkeit sog. int:1ngibler Güter.!' 
Solche Schwierigkeiten gibt es jedoch gleichermaßen auch bei den ökonomischen 
Kosten. etwa in Gestalt der Kosten im sozialen lebensbereich. die mit dem Arbeits­
platzverlust oder dem regulierungsbedingten KonsumverL.icht verbunden sind. 
Die Antwort der Effizienztheoretiker auf dieses Dilemma besteht darin, entweder die 
eine oder die andere Seite der Spannung zu verringern . Auf die eine Seite richtet sich 
das Angebot, den Anspruch auf Klarheit zurückzunehmen und sich mit qualitativen 
Aussagen zu begnügen, auf die andere die Versicherung, daß die Methoden zur 
Ermittlung der intangiblen Nutzen und Kosten noch nicht weit genug entwickelt 
selen. 
M. E. überzeugt diese Antwon nicl\[. Einerseits werden durch den Verzicht auf 
Quamifizierung mögl iche disziplinäre Erkenntnisgewinne preisgegeben; denn z. B. 
über Auswirkungen eines AsbestverbOlcs auf den Brandschutz und die Kosten aus 
nicht verroiedenen Bränden kann man vermutlich doch einiges erfahren. AndererseitS 
ermangelt cs der Versicherung, man sei der Sache noch auf der Spur, des Verständ­
nisses für die Unterscheidung von Ungewißhcit und Jndete(fTlinismus. Eine Sache 
kann komplex sein und deshalb lange Forschungsprozesse erfordern. Sie kann aber 
auch ;ndeterminien und deshalb einer Ursachenanalyse und gar Prognose von vorn­
herein unzugänglich sein.S) (Bei anderem epistemologischem Standpunkt wäre zu 
formulieren: Sie kann so über:lus komplex sein, daß es besser ist, sie als indeterminien 
anzusehen). Genau dies scheint hier der Fall z.u sein: Den monetären Wen iruangibler 
Güter festzustellen, ist unmöglich, weil er von so vielen Bedingungen abhängt, daß 
die Kapazität der Recherche überforden ist. Hieran scheitern "[.. B. alle monetären 
Bewertungen des menschlichen Lebens, denn obwohl es, · wie die ökonomische 
Analyse zu Recht feststellt, durchaus Entscheidungen gibt, die Menschenleben be­
wußt anderen Gütern aufopfern, sind die Kontexte doch so unterschiedlich, daß es 
aussichtslos ist, den Wen ein für alle Mal mit einem bestimmten Betrag anzusetzen. 
Ähnliches gilt auch im kognitiven Bereich der Folgen prognose von den entfernteren 
rniuclbaren und Nebenwirkungen. Auch hier werden die einwirkenden Faktoren 
schnell so komplex, daß die Effekte als indetenniniert angesehen werden müssen. 
Auch dies läßt es r:HS;lm erscheincn, die Effizienza.oalyse auf Partial aspekte zu 
beschränken. 
Geschieht dies nicht. werden also die methodischen Probleme als nur vorläufig 
angesehen, liegt die Versuchung nahe, umfangreiche Expertisen anzubieten oder 
zu fordern, die den ElHscheidungsprozeß weiter verlängern, obwohl er wegen der 
schwierigen Aufklärung der ökologischen Risiken häufig ohnehin schon laJlgwierig 
genug ist.!< Das EHizienzdenken ist sich dieses Metarisikos der Risikoregulierung 
zwar bewußt, behandelt es aber nur als Koslen-Nutzen-Problem einzelner Entschei­
dungen, nicht als grundsätzliches Problem seines eigenen Ansatzes selbst. Die Ver­
zögerung des EntScheidungsprozesses wird sich unterschiedlich auswirken: Don, wo 
eine private Aktivität von einer staadichen Genehmigung abhängig ist, geht die 
Verzögerung zu lasten der privaten Tnteressen, dort, wo auf staatliche Initiative 

p c.tnrier (Fn . 11), S.9! H.; 8artmdnn (Fn. 4!). S. l+1!i. 
n 8. W'y>me, Unceruinry .nd Environmenu) Learniog; Rccooceivinc seiene. and poliey In rhe prevenrative 

par.tdigm, in: Glob.l Environmmtal Change. Junc 199:. S. I' 1-ll7. 

14 Für die Chcmilulienr'j;ulierung s. duu G. Winlt7"/G. Ginzky/B. HarlS"Jlirgens. Die A b"'~gung von 
Risiken und Koseen inder europ.is>chen Chcmi~lien(egulicrung, Borlin 1999. 
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JI8 hin Eingriffe erfolgen sollen, geht sie zu Lasten der öffentlichen Interessen. Mit 
keinem von beidern kann man sich zufrieden geben. 
Weiterhin könnte es sein, daß sich im Gefolge eines prätentiösen, seine Begründungs­
pflichten nicht ernst nehmenden E(fizienzbegriffs - sicher ungewollt seitens derer, die 

um Rationalität bemüht sind - ein diffuses Ressentiment gegenüber öffentlichen 
Zielen entwickelt. Dies war z . B. der Effekt und wohl auch die Intention der Ein­
führung der allgemeinen Kosten-Nutzen-Analyse für staarliche Regulierung durch 
die Reagan'sche Administralion. 

9. Ein realistisches Konzept der Effizienzregel oder: Ausgang ates 
der Nirwana-Falle 

Im folgenden möchte ich versuchen, an Hand eines praktischen Beispiels ein Konzept 
der Effizienzanalyse vorzustellen, das die Winschaftswissenschaften professionell 
weder überfordert noch unterfordert und zugleich eine praktisch brauchbare Ent­
scheidungsb:!sis abgibt. Der Vorschlag ist ein Ausweg aus der Nirwana-Falle 
(Schmidtchen), in die eine Kritik der EHizicnzregel geraten kann, wenn sie an die 

eigene Lösung weniger anspruchsvolle Kriterien anlegt als an das Objekt ihrer 
Kritik.!! Mein Vorschlag geht d<lhin, daß die Ansprüche selbst zurückgeschraubt 
werden sollten; dann fällt die Erfüllung leichter. 
Für die Fälle rechtlicher Steuerung zur Erreichung bestimmter politischer Ziele, die in 
diesem Beierag im Vordergrund stehen, ist das Resultat eine Art modifizierte Kosten­
Wirksamkeitsanalyse, die aus folgenden Schriteen besteht: Das politische Ziel wird in 
nichtökonomischer und qualieativer Umschreibung bewertet, die Regelungsvarian­
ten werden dagegen auf ihre ökonomischen Kosten (saldiert mit ihrem ökonomischen 

Nutzen) untersucht und, soweit möglich, aueh in Marktpreisen ausgedrückt. Ergibt 
sich, daß auch die am wenigsten kostspielige Regelungsvariante noch enorme Kosten 
verurs3chl, ist auf das Regelungsz.iel zurückzublicken und zu untersuchen, welchen 
ökonomischen NULZen (saldiert mit den Kosten) es hat, und zwar ebenfalls, soweit 
möglich, in Marktpreisen ausgedrückt. Dieses Verfahren entspricht übrigens auch der 

Gesetzgebungspraxis. Die Struktur der Argumentation ergibt sich aus der Übersicht, 
die auf dem Vorblatt für Gesetzentwürfe zu geben ist l6: A: Problem und Ziel; B: 
Lösung; C: Alternativen; D: Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haus­
halee, getrennt für Bund, Länder und Kommunen, aufgeteilt in 1. Haushaltsausgaben 
ohne Vollzugsaufwand, z. VoUzugsaufwand; E: Sonstige Kosten (z. B. Kosten für die 
Wirtschafr, Kosten für soziale Sicherungssysteme, Auswirkungen auf das Preisni­
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau). 
Ein Beispiel soll den Vorschlag erläutern. 

a) Ein Beispiel 

Nehmen wir an, die Risikobewertung eines Grundstoffs für Färbemittel hae ergeben, 
daß der Stoff bei einer bestimmten Konzentration im Wasser das Wachstum von 
Fischen hemmt und daß diese Konz.entration in manchen Gewässern überschritten 
werden wird, weil die öffentlichen Kläranlagen niche darauf :\usgelegt sind. ihn 

H So der Vorwurf von D. Schmidlclun, E{{;2ien2 .1. Rcchtspriruip, m: J~hrbuchcr (. N.rion.IÖkonomie u . 

Smisrik 1998. S"!7 ff ., 16} f. gegenüber Eidmmiiller (Fn. l I). 
56 Vgl. Anlagr S ~u §.l 1 Gemeins.m~ Gesc.hafuordnung der Bundcsministcricn. 
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zurückzuhalten. Der Stoff dient seinem Zweck auf hervorragende Weise: Er macht 
die Farben leuchtender und dauerhafter als aUe seine Vorgänger. Zu entscheiden ist, 
ob die Vermarktung des Stoffes beschränkt werden soll. In Betracht kommt ein volles 
Vermarkrungsverbol, eine Regelung, die die Konzentration des Stoffes in den Farb­
zubereitungen limitien, oder eine Regelung, die vorschreibt, daß den Verpackungen 
eine Gebrauchsanweisung beizufügen ist, die vor dem Ausgießen von Farbresten in 
die Narur oder in Abwassersammler warnt. 

b) KNA und KWA 

1m Zuge der InformationsbeschaJfung für die Regulierungsentscheidung wird nun 
die ökonomische Analyse in Auftrag gegeben. Zu entscheiden ist zunächst zwischen 
den beiden Varianten Kosten-Nutzen-Analyse und Kosten-Wirksamkeits-Analyse. 
Die erstere würde nicht nur die ökonomischen Kosten der Regulierungsvariamen, 
sondern auch den ökologischen Nutzen (Vermeidung der WachSlumshemmung von 
Fischen) eruieren. Zur Nutzenfunktion wären der monetäre Wert der in den fragli­
chen Gewässern gefangenen Fische mit und ohne WachSlumshemmung und daraus 
die Kosten der Wachstumshemmung gleich dem Nutzen der Regulierung zu berech­
nen. Weiterhin mußte der intangible Wert des nonnalen FischwachsLums und seiner 
Rolle im Narurhaushalt bestimmt werden . Auf der Basis des weiten EHizienzbegriffs 
würde man hierfür z. B. eine repräsentative Befragung durchführen über die Bereit­
schaft der Bevölkerung, für narurnahe Aufwuchsbedingungen von Fischen Geld zu 
zahlen bzw. für die Beseitigung dieser Bedingungen Kompensation zu verlangen. 
Bereits an dieser Stelle dürfte deutlich werden, daß der Erkennmiswert der quanti­
ta!iven Nutzcnbeslimmung gering ist. Die ökologische Risikobewenung hat den 
Sachverhalt deutlich genug vor Augen geführr; Wachsrumshemmung und damit 
Störungen des Narurhaushalts. Seine monetäre QU31llifizieruog oder auch nur qua­
litative Übersetzung in ökonomische Wertgrößen würde sofort eine Debatte über die 
Verläßlichkeit der Wenbestimmungsmethode entfachen . Der Expenise würde eine 
Gegen- und Oberexpertise entgegengestellt, und die Reguüerungsentscheidung wäre 
ad calendas graecas verschoben. Stattdessen empfiehlt es sieh m. E., überhaupt auf dt'n 
ökonomischen Ausdruck des ökologischen Risikos bzw. des Nutzens seiner Vermei­
dung zu verzichten. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: In der Regel ist das Regulie­
rungsziel gesetzlich festgelegt. Im Chemikaliengesetz heißt es z. B., daß eine Ver­
markrungsbeschränkung ausgesprochen werden kann, weM der Stoff von seinen 
Eigenschaften und den Ausbringungsbedingungen her Umweltrisiken verursacht. 
Der Gesetzgeber hat damit für den Normalfall von Umweltnsiken bekundet, daß 
eine Regulierung erfolgen kann. Diese gesetzgeberische Entscheidung würde neu 
geöffnet, wen.o die Umwel!1isiken ganz und gar zur Disposition einer Abwägung 
gestellt würden. Auch dieser Gesichtspunkt der gewaltente.ilenden Abschichtung von 
Entscheidungsproblemen spricht dafür, im Nonnalfall die Feststellung eines untrag­
baren Umweltrisikos nicht in Frage zu stellen. 
Nur in Extremfällen, wenn die Beschränkungsmaßnahme exorbit.ant kostspielig ist, 
sollte der Punkt wieder geöffnet werden kÖMen. Unterstellt, in unserem Beispiel 
ergibt sich nach vorläufiger Schätzung eine solche Möglichkeit. Dann wäre der 
Nutzen, soweit dies sinnvoll ist, mit ökonomischen Indikatoren zu bestimmen. 
Sinnvoll wäre dies nur im Hinblick auf die Fang- und Absatzeinbußen durch die 
Wachstumshemmung. Ohne Erkennmisgewinn wäre dagegen eine Zahlungsbcreit­
schaftssrudie hinsichtlich des int.angiblen Wertes der Erhaltung narurnaher Auf­
wuchsbedingungen für die Fische. 
Insgesamt gesehen, genügt normalerweise folglich eine sog. Kosten-Wtrksamkeits-
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320 Analyse oder sog. KosteneffizienzanalyseY Da jedoch der Nutzen im Extremfall im 
Blick bleibt, könnte man von einer beschränkten Kosten-Nutzen-Analyse spre­
chen. 

c) Kostenvergleich 

Damit redu1:iert sich die ökonomische Betrachrung im Normalfall auf den Vergleich 
der Kostenfolgen der Maßnahmev:uianten. Dies bedeutet, daß zwischen den gleich 
wirksamen Maßnahmen diejenige auszuwählen ist, die die geringsten Kos(en verur­
sacht. Zunächst ist also zu untersuchen, welche Maßnahmen geeignet sind, das Ziel zu 
erreichen. In unserem Fall sind das das Stoffverbot und die Aufsrellung von Kon­
zentrationsgrenzwerren für Farbprodukte, sofern diese niedrig genug sind, um die 
Wachstumshemmung zu vermeiden. Dagegen scheidet die Variante mit der Ge­
brauchsanweisung als zu wenig effektiv aus. 
Eine Untersuchung der Folgen des Stoffverbots müßte zunächst klären, auf welche 
Kosrenstellen es ankommen soll. In Betracht zu ziehen sind die Konsumenten (End­
und Zwischenkonsumenten) und die Produzenten des Stoffes. 
Bei den Konsumencen ist weiter zu fragen, ob der Gebrauchswert oder der Tausch­
wert der (entgangenen) Produktnutzung zählen soll. Soll in unserem Fall z. B. die 
BrilJianz und Dauerhaftigkeit der Farbe qualitativ umschrieben und im Rahmen eines 
Nützlichkeitsdiskurses (z. B. nach Kriterien der Essentialität des entSprechenden 
Bedürfnisses) bewertet werden, oder soll berechnet werden, wieviel mehr Geld die 
Konsumenten für diesen Farbstoff als für andere zu bezahlen bereit sind. M. E. sollte 
man beides tun, denn die inruiriv-qualitative und die marktpreisgestützte Bewertung 
repräsentieren zwei praktisch übJiche Verfahren. die sich gegenseitig ausbalancieren. 
Wenn z. B. die EG-Richtlinie 76/769 bestimmte Gefahrstoffe in Dekorationsgegen­
ständen, nicht aber anderen Produkten verbietet,~8 ist das intuitiv nachvollziehbar, 

weil diese Gegenstände nicht essemiell sind. Dies gih selbst dann, wenn sich heraus­
stellen würde, daß die Konsumenten fur solche Gegenstände eiDen sehr hohen Preis 
zu zahlen bereit sind. In einem solchen Fall würde das Gebrauchswenuneil das 
Marktprcisurreil ausbalancieren. 
Eine ähnliche Problematik stellt sich bei den Kostenfolgen für die Produzenten. Es ist 
zu klären, ob das öffentliche Interesse an dem Produktionsbetrieb oder das private 
Gewinninteresse des Betriebsinhabers zählen soll. Das öffentliche Interesse würde 
durch die Anzahl von Arbeitspl:nzen und die Steuerkraft des Betriebes indizien, das 
private Interesse durch den aus der Produktion des Stoffes erzielten Gewinn. Beides 
kann auseinanderfallen, wenn z. B. bei hochtechnisierter Produktion nur wenige 
ArbeitSplätze auf dem Spiele stehe~ das öffentliche Interesse also entSprechend 
gering wäre. Auch bedeutet hoher Ertrag aus der Produktion des Stoffes nicht 

automatisch höhere Steuereinnahme, weil der Ertrag steuermindernd z. B. für Aus­
landsinvestitionen eingeset7.t werden könnte. 
Aus diesen Gründen sollten auch im Hinblick auf die Kostenfolgen für die Produk­
tionsseite hier nicht nur der eine oder andere, sondern beide Indikatoren berück­
sichtigt werden. Denn bcide aUein können fehlgdten, während sie sich bei gemein­
samer BetcachlUng ausbalancieren ließen. 
Eine drine KostCl1steUe ist der für die Überwachung der Stoffbeschränkung nO[­
wendige VerwalLungsaufwand. Er dürfte in unserem Fall bei gänzlichem Vermark­
tungsverbot geringer sein als bei der Lösung, KonzentTationsgrenzwerce für die 

Si S. dazu n.hu Wm/<7'/Gmzky/Hansji<rgcns (Fn. 54)' 
j8 Richtlime 76/769/EWG de! IUles, Anh.ng Nr.). 
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einzelnen Produkte festzulegen; denn bei der zweiten Variante wären u. U. große 
Mengen von Produkten zu überwachen. 
Weiterhin isr in BeU"3eht zu ziehen, daß die Vermarktungsbeschränkung für einen 
Stoff die EllcwiekJungs- und Marktchancen für ErsatzslOf[e erhöht. Ersatzstoffe 
führen bei den Konsumenten dazu. daß die Kosten des Verzichts 3uf das eine Produkt 
durch den NUlzen des Substituts ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Bei den 
Produzenten können entsprechende Effekte einU"eten, Allerdings ergeben sich hier 
Bewerrungsunterschiede je nachdem, ob man berriebswinschaftlich nur den einen 
Produzemen des alten Stoffes ins Auge faßt, der ja möglicherweise nicht mit dem 
Produzemen des neuen Stoffes identisch ist, oder volkswirtschaftlich (im nationalen 
oder gar transnationalen Maßstab) die bei den unterschiedlichen Produzenten auf­
tretenden Nach- und Voneile saldien. Wie in dieser Beziehung w verfahren. ist, ist 
eine juristische Frage. Danach ist wegen des Eingriffs in die Berufsausübungsfreiheit 
auch der einzelne Produzent einzubeziehen. Dabei ist von Bedeutung. daß der ein­
zelne Produzent kein Recht an einem Marktanteil. sondern nur ein Recht, sich auf 
dem Markt zu betätigen. besitzt. Eingriffe in dieses werden in der Regel nicht 
unverbältnismäßig sein. Das Maximum, was das Verhältnismäßigkeitsgebot beiU"äg~ 
wird meist flur sein. daß dem Produzenten eine gewisse Anpassungszeit eingeräumt 
werden muß. 
Möglich ist auch. daß der Ersatzstoff größere Umweltrisiken verursacht als der alte 
Stoff. In diesem Fall ist ein Verbol auch des anderen Stoffes zu erwägen. Ist dies nicht 
möglich. scheidet das Verbot des alten Stoffes schon deshalb aus, weil es nicht geeignct 
ist. das Ziel zu erreichen. 

d) Zur Methodik 

Unter methodischen Gesichtspunkten sind noch folgende Bemerkungen ange­
bracht: 
Möglich ist. daß die Kostenfolgen und die Prognose, ob ein Ersatzstoff zur Verfügung 
stehen wird. mangels Datenbasis nur spekulaTiverfaßt werden können. Dann sollle 
eine professionelle ökonomische EHizienzanalyse entsprechende Prognosen unter­
lassen und dies transparent machen. 
Je nach der gesellschaftlichen Bedeutung der ansIehenden Entscheidung kann sich die 
Effizienzanalyse mit ciner Grobabschätzung begnügen oder eine u. U. auf neuen 
Recherchen beruhende Detailuntersuchung anstreben. 
Da die Nutzen- und Kostenste!len divergent sind. können sie je unter sich (also nicht 
nur imVerhälmis des Gesamtnutzens zu den Gesamtkosten) in Konflikt miteinander 
treten. Z. B. verursacht ein volles Stoffverbot bei den Produzenten u. U . mehr Kosten 
als eine bloße Festlegung von KonzerlU"arionsgrenzwenen, während dies sich im 
Hinblick auf die Verwalrungskosten u. U. umgekehrt verhält. Um dies angemessen zu 
erfassen, empfiehlt sich eine Matrix, in der senkrecht die Regelungsalrernativen und 
waagerecht die Nutzen- und KostensteIlen eingetragen werden. Die letzteren können 
dann als mehr oder weniger betroffen markiert werden. 

(0. F.rgehni.~ 

Zusammenfassend ist die EffizienzregeJ, die hier vorgeschlagen wird. durch folgende 
Elemente charakterisiert: 
(I) Es sind Voneile und Nachteile einer Maßnahme zu vergleichen; Maßnahmen. bei 
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322 denen die Nachteile evident und unverhältnismäßig höher sind als die Voneile, 
sind nicht empfehlenswert. 

(2) Die Regel ist anwendbar sowohl auf Maßnahmen, die ökonomische Kosten 
verursachen, um einen sozialen oder ökologischen NUlzen zu erzielen (soziale 
oder ökologische Maßnahmen), wie auch auf Maßnahmen, die soziale oder 
ökologische Kosten verursachen, um einen ökonomischen Nutzen zu erzielen 
(ökonomische Maßnahmen). 

(3) Das Ziel der Maßnahme ist bei sozialen oder ökologischen Maßnahmen aus der 
primär soziologisch b~w. narurwjssenschafclich orientierten Risikobewertung 
und dem jeweiligen fachlich-politischen Diskurs abzuleiten. Es besteht dement­
sprechend aus der Verminderung der festgestellten Risiken. Ist das Ziel nicht 
durch gesetzliche Kriterien umschrieben, tritt neben die soziologische oder na.tur­
wissenschaftliche zunehmend eine politische Bewertung 

(4) Wegen der gesetzlichen Abschichrung bzw. des politischen Charakters der Ziel­
beslimmung, aber auch um den lruormacionsbedarf von Entscheidungen nicht 
übermäßig zu erhöhen, wird das Ziel im RegelfaU nicht noch einmal einer 
ökonomischen Nutzenprüfung unterzogen. Vielmehr werden lediglich die zur 
Erreichung des Ziels gleichermaßen geeigneten Maßnahmevariamen im Hinblick 
auf Lhre ökonomischen Kosten und nicht-ökonomischen Nachteile untersucht. 

(5) Die ökonomischen Kosten der Regelungsvarianten sind, soweit möglich, in 
Marktpreisen auszudrücken und im übrigen qualitativ zu umschreiben. Eine 
Quantifizierung der »imangibien« Folgen mit Hilfe von Analysen fiktiver Zah­
lungsbereitschaft unterbleibt. 

(6) Nur wenn nach vorläufiger Abschätzung deutlich ist. daß die Kosten und son­
stigen Nachteile im Vergleich mit den Voneilen des Zieles exorbitant hoch sein 
könnten, ist auch das Regelungsziel im Hinblick auf seinen ökonomischen Nut­
zen zu bewerten. Soweit der Nutzen sich in Marktpreisen ausdruckt, ist er 
monetär wiedenugeben. 

(7) Wenn die in Frage stehende Entscheidung und ihre Folgen sich nicht vom 
Rauschen der miLwirkenden Faktoren abheben lassen, oder weM sonst eine 
verlässliche Datenbasis fehlt, unterbleibt eine wissenschaftliche Analyse und 
Bewertung; dies ist transparcnr zu machen. 

Robert Alexy/Joachim Laux (Hrsg.) 
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